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Hilfsschema zur Aufteilung der Umweltschutzinvestitionen

Es liegen keine Umweltschutz-
investitionen vor!

Dient die Sachanlage der Nutzung  
erneuerbarer Energien  
(z. B. Wind- und Wasserkraft,  
Solarenergie, Biogaserzeugung,  
Geothermie), der Steigerung der 
Energieeffizienz (z. B. Dämmung, 
effektivere Energienutzung) oder 
einer Verminderung von Kyoto-
Treibhausgasen?

Es handelt sich um eine Investition 
in den Klimaschutz. Für Maßnah-
men des Klimaschutzes ist eine 
Unterteilung in folgende Bereiche 
vorzunehmen:
1. Maßnahmen in erneuerbare  

Energien
2. Energieeffizienzmaßnahmen
3. Maßnahmen zur Verminderung 

von Kyoto-Treibhausgasen
Eine Unterteilung nach „additiv“ 
oder „integriert“ ist nicht  
erforderlich.

Info zu Abfall- und  
Abwasserentsorgungsanlagen 

Die Entsorgung von Abfällen und 
Abwässern ist das Kerngeschäft der 
Entsorgungsbranche. Investitionen  
in Entsorgungsanlagen sind immer als 
Umweltschutzinvestitionen zu bewerten. 
Ausgenommen werden hier lediglich 
Investitionen in die Verwaltung.

Die Emission (Abfall/Abwasser) ist 
bereits angefallen und die Entsorgungs-
anlagen dienen der Behandlung der 
Schadstoffe. Daher sind Investitionen in 
solche Maßnahmen additiver Art, also 
dem Produktionsprozess “Entsorgung/
Behandlung“ vor- oder nachgeschaltet. 
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Dient die Investition in die Sachanlage der Reduzierung oder Vermeidung von Schadstoffeinträgen in die Umwelt (Emission), oder einem 
geringeren Verbrauch an Ressourcen oder Rohstoffen (Energie, Wasser, Materialien)?

Ja

Nein

Integrierte Maßnahmen dienen der Ver-
meidung und Verringerung der Umweltver-
schmutzung direkt an der Quelle. Sie sind 
in der Regel prozessintegrierte Maßnah-
men, in denen durch Investitionen in den 
Produktionsprozess weniger Ressourcen 
oder Rohstoffe (Material, Wasser, Energie 
etc.) verbraucht werden oder Schadstoffe 
(Emissionen) gar nicht erst bei der Produk-
tion entstehen. Integrierte Maßnahmen 
und Anlagenteile sind in der Regel nicht 
abtrennbar von einer gesamten Anlage.
Beispiele:
Abfallwirtschaft: Abfallvermeidung durch 
anlageninterne Stoffkreislaufführung; 
Luftreinhaltung: anlageninterne Systeme 
zur internen Vermeidung bzw. Rückführung 
von Rauchgasen (z. B. Katalysator);
Lärm- und Erschütterungsschutz: 
Schalldämmung bei Fahrzeugen, lärm-  
und schwingungsarme Maschinen;  
schallgedämmte Brenner

Additive Maßnahmen (auch End-of-pipe-
Maßnahmen genannt) sind Investitionen, 
welche für die eigentliche Produktion/ 
Tätigkeit nicht notwendig, sondern dieser 
vor- oder nachgeschaltet sind. Sie beein- 
flussen den Produktionsprozess nicht un- 
mittelbar und können wegen ihrer anlagen-
bezogenen Unabhängigkeit direkt identifi-
ziert werden. Sie dienen der Behandlung 
von Schadstoffen, die durch den Produk-
tionsprozess entstanden sind, sowie der 
Messung und Kontrolle. Im Sinne der Ver-
meidung oder Verringerung der Einleitung 
in die Umwelt (Emission) werden sie so zu 
Investitionen für den Umweltschutz.
Beispiele:
Abfallwirtschaft:  
Abfallbehandlungsanlagen 
Wasserwirtschaft: Kanalisation
Luftreinhaltung: Abluftfilter 
Arten- und Landschaftsschutz:  
Wildbrücke
Schutz und Sanierung von Boden, 
Grund- und Oberflächengewässer: 
Behälter für wassergefährdende Stoffe, 
Auffangwannen, Bodenwäsche, Erosions-
schutzwände
Lärm- und Erschütterungsschutz: 
Schalldichte Fenster

Ja

Nein

Additive MaßnahmenIntegrierte Maßnahmen

Handelt es sich um eine  
separate Sachanlage, die dem  
Produktionsprozess vor- oder  
nachgeschaltet ist?

Bei der Bestimmung der Höhe der integrierten Umweltschutzinvestition lassen sich folgende Fälle unterscheiden:

Fall 1
Die Sachanlage mit den positiven Umwelt-
auswirkungen ist aktueller Stand der Tech-
nik. Zur Aufnahme bzw. Aufrechterhaltung 
der Produktion muss das Unternehmen  
diese Technologie einsetzen.
Auch wenn die Standardtechnologie eine 
Emissionsminderung bewirkt, ist die Inves-
tition nicht als Umweltschutzinvestition 
anzugeben.

Fall 2
Die Anlage ist eine höherwertige Technologie 
mit positiven Umweltauswirkungen und keine 
Standardtechnologie. Es gibt am Markt eine 
vergleichbare Standardtechnologie. Hier ist 
die Kostendifferenz zwischen dem Wert der 
umweltfreundlichen Anlage und dem Wert der 
Standardanlage am Markt einzutragen.
Ist die Bildung einer Kostendifferenz nicht 
möglich, genügt die Angabe eines qualifi-
zierten Schätzwertes. 

Fall 3
Die integrierte Maßnahme hat positive 
Umweltauswirkungen.Sie ist keine  
Standardtechnologie und es gibt auch  
keine vergleichbare (Standard-)Techno- 
logie am Markt. Hier ist die gesamte  
Investition in der Spalte „integrierte  
Investitionen“ anzugeben.

Nein Ja


